
Förderverein der Kooperativen Gesamtschule Rastede e.V.

SATZUNG

§ l:          Name. Sitz und Geschäftsjahr  

Der Verein führt den Namen
„FÖRDERVEREIN DER KOOPERATIVEN GESAMTSCHULE RASTEDE“.

Der  Verein  hat  seinen  Sitz  in  Rastede.  Er  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar 
gemeinnützige  Zwecke  und  ist  weder  parteipolitisch  noch  konfessionell  gebunden.  Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Verein ist am 3. Mai 1990 gegründet worden,

Adresse des Vereins:
KGS Rastede

Wilhelmstraße 5
2902 Rastede

Der Verein soll im Vereinsregister eingetragen sein.

§ 2:         Zweck des Vereins  

Zweck des Vereins ist,

1. der KGS Rastede bei der Erfüllung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben behilflich zu 
sein,

2. kulturelle und pädagogische Bestrebungen der Schule zu fördern,

3. die  Zusammenarbeit  zwischen  Eltern,  Lehrkräften,  Schülern  und  Schülerinnen  zu 
pflegen.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  die  satzungsgemäßen  Zwecke  verwendet  werden.  Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3:         Mitgliedschaft und Beiträge  

Mitglied  kann  jede  natürliche  und  juristische  Person  werden,  die  die  Arbeit  der  Schule 
fördern und ihre Verbundenheit mit ihr Ausdruck geben will. Über die Aufnahme entscheidet 
der Vorstand nach Vorlage eines schriftlichen Aufnahmeantrages.

Jedes  Mitglied  ist  zur  Zahlung  eines  jährlichen  Beitrages  verpflichtet.  Die  Höhe  des 
Beitrages ist den Mitgliedern freigestellt.  Es ist jedoch ein Mindestbeitrag zu zahlen, über 
dessen Höhe die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
entscheidet.

Der Beitrag ist am Anfang des Geschäftsjahres zu zahlen.



§ 4:         Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet

1. jeweils zum Quartalsende, wenn der Austritt sechs Wochen vor Quartalsende schriftlich 
mitgeteilt wird,

2. wenn der Vorstand den Ausschluß wegen vereinsschädigenden Verhaltens beschlossen 
hat. Gegen diesen Beschluß kann zu Händen des Vorstands Einspruch erhoben werden, 
über  den  die  Mitgliederversammlung  in  der  nächsten  ordentlichen  Sitzung  zu 
entscheiden hat,

3. durch den Tod.

§ 5:         Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind.

1. der Vorstand,

2. die Mitgliederversammlung.

§ 6:     Vereinsvorstand  

Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern:
1. dem/der Vorsitzenden
2. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem Schriftführer/der Schriftführerin
4. dem Kassenführer/der Kassenführerin

5. dem/der Vorsitzenden oder eines/einer Delegierten des Schulelternrates, der/die Mitglied 
dieses Vereins ist.

Die Mitglieder 1 - 4 des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von zwei  Jahren  gewählt.  Die  Wiederwahl  ist  zulässig.  Das  5.  Mitglied  wird  durch  den 
Schulelternrat  benannt  und  muß  von  der  Mitgliederversammlung  bestätigt  werden.  Die 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zu einer ordnungsgemäßen Neu- oder Wiederwahl im Amt.

Scheidet  ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit,  aus,  amtiert  der  Vorstand mit  vier 
Mitgliedern  bis  zur  nächsten  ordentlichen  Mitgliederversammlung,  wobei  er  die 
Wahrnehmung  der  Aufgaben  des  ausgeschiedenen  Mitglieds  auf  ein  anderes 
Vorstandsmitglied überträgt.  Dabei können die Aufgaben des/der 1. Vorsitzenden und des 
Kassenführers/der Kassenführerin nicht von einer Person wahrgenommen werden. Scheiden 
während  der  Amtszeit  mehrere  Vorstandsmitglieder  aus,  so  muß  eine  außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Ergänzungswahl einberufen werden.

Ersatzmitglieder werden nur für die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Mitglieder 
gewählt.

Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden einberufen. Sie müssen einberufen werden auf 
Antrag von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern mit Angabe des Grundes. Der Vorstand 
ist  beschlußfähig,  wenn  mindestens  drei  Vorstandsmitglieder  anwesend  sind.  Bei 
Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.



Ist der/die Vorsitzende verhindert, vertritt ihn/sie sein/e Stellvertreter/ in.

Der  Stellvertreter/die  Stellvertreterin  ist  zugleich  Pressewart/Pressewartin.  Der 
Schriftführer/die Schriftführerin verfasst den laufenden Schriftverkehr und fertigt über jede 
Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung eine Niederschrift an.

Der  Kassenführer/die  Kassenführerin  führt  über  die  Einnahmen  und  Ausgaben  buch. 
Für Zahlungsanweisungen und Online-Banking wird die Einzel-Vollmacht erteilt.

Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich.

Vorstand  im  Sinne  des  §  26  BGB sind  der/die  Vorsitzende  und  der/die  stellvertretende 
Vorsitzende, die beide alleinvertretungsberechtigt sind.

§ 7:        Mitgliederversammlung  

In der Regel findet im 1. Vierteljahr des Geschäftsjahres eine Mitgliederversammlung statt.
Zu ihrer Aufgabe gehört insbesondere
1. die Entgegennahme des Jahresberichtes und des Kassenberichtes,
2. die Entlastung des Vorstandes,
3. die Wahl der Vorstandsmitglieder nach Ablauf der Amtsdauer,
4. die Wahl von zwei Rechnungsprüfern/Rechnungsprüferinnen,

5. die  Aussprache  der  Mitglieder  und  Entgegennahme  von  Anfragen  aus  der 
Mitgliederversammlung,

6. eine eventuelle Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.

Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung kann der  Vorstand jederzeit  einberufen.  Er 
muß sie einberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder eine Mitgliederversammlung 
wünscht und diese schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt wurde.

Zu  jeder  Mitgliederversammlung  ist  mindestens  8  Tage  vorher  unter  Angabe  der 
Tagesordnung schriftlich einzuladen.

Die Mitgliederversammlung ist stets beschlußfähig und entscheidet mit einfacher Mehrheit 
der Anwesenden. Bei Änderungen der Satzung muß mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend sein.  Eine Satzungsänderung ist  nur mit  mindestens  drei  Vierteln der Stimmen 
möglich. Ist nicht mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend, wird nach nochmaliger 
schriftlicher  Einladung  durch  die  dann  erschienenen  Mitglieder  mit  einfacher  Mehrheit 
entschieden.

Über den Verlauf  der  Mitgliederversammlung ist  ein Protokoll  anzufertigen,  das von der 
nächsten Mitgliederversammlung zu genehmigen und vom Versammlungsleiter sowie vom 
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 8:         Auflösung  

Die Auflösung des Fördervereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen 
werden, zu der unter ausdrücklichem Hinweis auf die Auflösung schriftlich einzuladen ist.



Die  Einladung  muss  mindestens  zwei  Wochen  vor  der  Versammlung  erfolgen.  Zur 
Beschlußfassung über einen derartigen Antrag ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder des Vereins erforderlich. Eine Entscheidung wird mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden herbeigeführt. Ist nicht mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend, so ist 
nach  nochmaliger  Einladung  eine  Mehrheit  von  drei  Vierteln  der  dann  erschienenen 
Mitglieder für eine Entscheidung ausreichend.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des  Vereins  an  die  Gemeinde  Rastede,  die  es  unmittelbar  und  ausschließlich  für 
gemeinnützige Zwecke zugunsten der Kooperativen Gesamtschule zu verwenden hat.

Rastede, den 3. Mai 1990

Geändert gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 13.04.2010

Für die Richtigkeit:

gez.: gez.:

(Ahlers, Vorsitzender) (Papenroth, stellv. Vorsitzende) 
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